


Bauvorlagen?

An die Entwurfsverfasserin bzw. den Entwurfsver-
fasser werden in der Regel keine besonderen Anforde-
rungen gestellt, d.h. Sie oder die ausführende Firma
können die Bauvorlagen erstellen. Ihr Antrag kann 
nur in vollständigem Zustand bearbeitet werden.
Achten Sie bitte darauf, dass folgende Bauvorlagen in
3-facher Ausfertigung vorliegen:

– Antragsformular 1

– Baubeschreibungsformular 1

– Lageplan (nicht älter als sechs Monate) mit Stand-
ortbestimmung

– Bauzeichnungen M 1 : 100 
- Ansichten, Grundrisse, Schnitte -

– farbiges Lichtbild bzw. Lichtbildmontage

– Angabe der Herstellungskosten

1 Erhältlich beim Bauaufsichtsamt

Bei Fragen zu laufenden Anträgen wenden Sie sich 
bitte an

das Geschäftszimmer des jeweiligen Abschnitts
im Bauaufsichtsamt
Willy-Brandt-Platz 2
50679 Köln

Falls Sie vor der Antragstellung weitere allgemeine
Informationen zum Ablauf eines Baugenehmigungs-
verfahrens benötigen, steht Ihnen selbstverständlich
unsere Bürgerberatung Bauaufsicht zu den unten
genannten Öffnungszeiten gerne zur Verfügung.

Telefon: 2 21–3 26 59.

Öffnungszeiten:
Montag und Donnerstag: 8.00 – 16.00 Uhr
Dienstag: 8.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch und Freitag: 8.00 – 12.00 Uhr

Der Oberbürgermeister
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